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GOOD-PRACTICE-KRITERIEN
PRÄVENTION VON JUGENDGEWALT IM SOZIALRAUM

Ziel des gesamtschweizerischen Programms Jugend und 
Gewalt ist es, erfolgversprechende Präventionsmassnah-
men von Jugendgewalt zu fördern. Das Programm will 
eine Wissens- und Erfahrungsbasis zu Good-Practice in 
der Gewaltprävention aufbauen und verbreiten sowie den 
Austausch zwischen Fachpersonen fördern. Der Leitfaden 
«Good-Practice-Kriterien der Prävention von Jugendge-
walt in den Bereichen Familie, Schule und Sozialraum» 
ist eine der Massnahmen. Das vorliegende Factsheet ist 
eine Kurzfassung dieses Leitfadens und behandelt den 
Bereich Sozialraum. Entsprechende Factsheets gibt es 
zu den Bereichen Familie und Schule.1

Die folgenden Arbeitsphasen im Projektzyklus sowie die 
Kriterien guter Praxis basieren auf der aktuellen wis-
senschaftlichen Literatur2 und wurden mit Vertretun-
gen aus Praxis und Wissenschaft validiert. Der Leit-
faden und in seiner Kurzfassung das Factsheet sollen 
dabei helfen, Angebote und Massnahmen für die Prä-
vention von Jugendgewalt möglichst optimal auszuwäh-
len, anzupassen oder weiterzuentwickeln. 

Der Leitfaden und die jeweiligen Factsheets richten sich 
an alle Fachpersonen und Fachstellen sowie Institutio-

1 Sowohl der Leitfaden als auch die Factsheets sind zu finden auf www.jugendundgewalt.ch › 
Good Practice

2 Vgl. Fabian et al. (2014). Siehe auch: www.jugendundgewalt.ch/de/nationales-programm/
forschungsauftraege.html

nen, die sich mit Prävention von jugendlichem Gewalt-
verhalten, namentlich in den Bereichen Familie, Schule 
oder Sozialraum, beschäftigen.

Gemäss dem Programm Jugend und Gewalt ist die Ziel-
gruppe, bei welcher Gewalt verhindert oder verringert 
werden soll, die Gruppe der 10- bis 25-Jährigen. Eine 
Altersbegrenzung bei den Adressaten der konkreten 
Präventionsmassnahmen ist hingegen nicht sinnvoll. 
Die Prävention von Jugendgewalt sollte somit sowohl 
Angebote für Jugendliche beinhalten als auch Ange-
bote, welche an Kleinkinder, Eltern, Lehrpersonen etc. 
gerichtet sind. 

Will man wirkungsvolle Projekte umsetzen, braucht es 
zunächst eine solide Planung. Diese wird mit dem fol-
genden Projektzyklus skizziert. Anschliessend folgen 
bereichsübergreifende und die bereichsspezifischen 
Good-Practice-Kriterien.

www.jugendundgewalt.ch
www.jugendundgewalt.ch/de/nationales-programm/forschungsauftraege.html
www.jugendundgewalt.ch/de/nationales-programm/forschungsauftraege.html


DER PROJEKTZYKLUS UND  
SEINE ARBEITSPHASEN

 
Die sieben Arbeitsphasen in einem Projekt stellen einen 
grundsätzlichen Zyklus dar. Als Erstes ist es entschei-
dend, die Ausgangssituation genau zu erheben und zu 
analysieren. Auf dieser Basis können Ziele, Zielgruppen 
(Bei wem soll eine Änderung hinsichtlich Gewalt eintre-
ten?) und Adressatengruppen (Bei wem sollen präven-
tive Massnahmen greifen? Das können auch Kleinkin-
der, Eltern oder Lehrpersonen sein) definiert werden. 

Mit diesen Klärungen können entsprechende Massnah-
men und Angebote ausgewählt oder bestehende Ange-
bote situativ angepasst bzw. weiterentwickelt werden. 
Dazu dienen die Good-Practice-Kriterien. Nach der For-
mulierung eines Konzepts oder eines Antrags für eine 
Finanzierung werden die Angebote und Massnahmen 
umgesetzt, die hinsichtlich Umsetzung und Wirkung 
kontinuierlich evaluiert werden sollten. 

In der letzten Phase schliesslich sollten Ergebnisse 
und Erfahrungen dokumentiert und eine Bilanz gezo-
gen werden – auch als Grundlage für die Prüfung der 
Frage, ob ein erstmalig durchgeführtes Angebot wieder-
holt oder gegebenenfalls in ein Regelangebot überführt 
werden kann und sollte, ob Anpassungen oder andere 
Massnahmen notwendig sind oder ob im Moment auf 
weitere Massnahmen und Angebote verzichtet wer-
den kann. 

BEREICHSÜBERGREIFENDE 
GOOD-PRACTICE-KRITERIEN

Die fünf bereichsübergreifenden Good-Practice-Krite-
rien haben für alle drei Bereiche Familie, Schule und 
Sozialraum eine zentrale Bedeutung. Weitergehende 
Ausführungen finden sich jeweils in den bereichsspe-
zifischen Kriterien.

Prosoziale Werte entwickeln und leben:  Wertvorstellun-
gen, welche keine Gewalt akzeptieren und eine wert-
schätzende und prosoziale3 Haltung gegenüber ande-
ren Menschen und entsprechendes Verhalten betonen, 
sind wirkungsvolle Grundvoraussetzungen, um Gewalt 
zu verhindern oder zu verringern. 

Dazu gehören Vertrauen in andere Menschen und 
Akzeptanz von Selbstbestimmung resp. Autonomie 
sowie eine positive Kommunikation untereinander. Eine 
solche, gemeinsam entwickelte und möglichst weitge-
hend gemeinsam getragene Haltung ist dabei von gros-
ser Bedeutung.

Partizipation der Betroffenen sicherstellen:  Partizipa-
tion bedeutet, dass aus Betroffenen Beteiligte werden –
konkret, dass sie bei Projekten mitwirken, mitentschei-
den und mitgestalten können. 

Partizipation gilt in der Ottawa Charta (Weltgesund-
heitsorganisation 1986) als grundlegendes Prinzip für 
eine gelingende Praxis der Gesundheitsförderung und 
Prävention. Grundannahme dafür ist, dass Projekte wir-
kungsvoller und nachhaltiger sind, wenn die angespro-
chenen Menschen aktiv in den Veränderungsprozess 
einbezogen werden. Dieses Grundprinzip bestätigt sich 
auch im Bereich der Gewaltprävention. Gelingende Par-
tizipation bedingt eine gute Führung sowie eine gelin-
gende Gesprächskultur. 

Folgende Fragen stehen in partizipativen Prozessen 
in Zusammenhang mit Gewaltprävention im Zentrum: 
Ressourcen, Defizite, Ideen und Möglichkeiten, Bereit-
schaft zur Mitgestaltung und Verantwortungsüber-
nahme. Aufbauend auf dieses Fundament können die 
Prozesse erfolgreich sein.

Beziehungsarbeit als zentrales Element definieren:  Eine 
Beziehung, die auf Vertrauen basiert, ermöglicht einen 
Zugang zu den Jugendlichen, zu den Eltern oder auch 
zu anderen Beteiligten oder Betroffenen. Gerade die 
Beziehungsarbeit mit den Jugendlichen – sei es in der 
Familie durch die Eltern, in der Schule durch die Lehr-
personen und die Schulsozialarbeit oder im Sozialraum 

3 Prosoziales Verhalten meint, dass nicht nur das eigene physische und psychische 
Wohlbefinden, sondern auch das Wohlbefinden der anderen wichtig ist. Dieses Verhalten 
ist freiwillig und hat die Intention, den anderen Personen Gutes zu tun. Dabei hat dieses 
Verhalten Vorteile sowohl für die helfende Person als auch für die anderen Personen (Rezi-
prozität). 
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durch Jugendarbeitende und die Polizei – braucht Zeit, 
Geduld und stellt eine grosse Herausforderung für alle 
dar. Dennoch ist eine gute Beziehung eine Vorausset-
zung für gelingende Prävention von Jugendgewalt.

Professionalität in der Gewaltprävention gewährleis-
ten:  Um gute Präventionsarbeit leisten zu können, soll-
ten die involvierten Akteure über klare Werte und Hal-
tungen sowie die notwendigen Fach-, Selbst-, Sozial-, 
Reflexions- und Führungs- resp. Prozessgestaltungs-
kompetenzen verfügen. 

Ein professionelles Handeln lässt sich durch Aus- und 
Weiterbildung, Erfahrungen sowie Reflexion (z. B. Super- 
oder Intervision) und durch den Einbezug verschiedener 
Akteure erlangen. Professionalisierung ist ein stetiger 
Prozess und ist Teil des Qualitätsmanagements.

Sozialraumorientierung und Kooperation der Akteure 
fördern:  Sozialraumorientierte  Präventionsangebote 
beziehen die Lebenswelt der Ansprechgruppen ein und 
verfolgen eine Kombination von verhaltensorientier-
ten und strukturbezogenen Massnahmen. Sozialraum-
orientierung heisst, die vernetzte Kooperation der 
verschiedenen Akteure zu fördern und zu fordern. 
Gemeinsame, koordinierte Ziele und Massnahmen 
erhöhen die Wirkungschancen. 

Sozialraumorientierte Präventionsangebote sollten sich 
immer auch mit den Lebenswelten der Kinder und 
Jugendlichen befassen und auf Veränderungen in der 
räumlichen Umwelt hinwirken, da viele Risikofaktoren 
struktureller Art sind. 

Sozialraumorientierung als ein Arbeitsprinzip betrifft 
nicht ausschliesslich die Arbeit im Verein, im Jugend-
zentrum oder im öffentlichen Raum, sondern genauso 
Angebote in und mit den Schulen sowie Familien.

GOOD-PRACTICE-KRITERIEN  
IM BEREICH SOZIALRAUM

Folgende neun Kriterien gelten für eine wirksame Prä-
vention von Jugendgewalt im Bereich Sozialraum als 
besonders wichtig. Im ausführlichen Leitfaden ist jedes 
Kriterium mit weiteren umsetzungsorientierten Ausfüh-
rungen ergänzt.

KRITERIEN ZU PRÄVENTIONSANGEBOTEN IN ÖFFENTLICHEN 
RÄUMEN

Partizipation der Bevölkerung und weiterer Akteure 
ermöglichen: Präventionsangebote im öffentlichen 
Raum sind nicht allein Aufgabe der Präventionsfach-
leute und Ordnungshüter. Gewaltprävention sollte ein 

gemeinschaftliches Anliegen sein, weshalb die Wahr-
nehmung, die Bedürfnisse und das Wissen aller Betei-
ligten – namentlich auch der Bevölkerung in der Nach-
barschaft – einbezogen werden sollten.

Sicherheitsgefühl erhöhen und Identifikation mit der 
Nachbarschaft fördern: Eine erhöhte formale oder so-
ziale Kontrolle in öffentlichen Räumen reduziert dort 
nachweislich die Gewalt, denn das Risiko, identifiziert 
und sanktioniert zu werden, wirkt hemmend und somit 
präventiv. Zudem können zusätzliche Kontrollmass-
nahmen, wie beispielsweise mehr Polizeipräsenz, von 
der Quartierbevölkerung als erhöhte behördliche Auf-
merksamkeit und Beachtung gedeutet werden, was 
wiederum das subjektive Sicherheitsempfinden und die 
Identifikation mit dem eigenen Quartier fördern kann. 
Ein erhöhtes subjektives Sicherheitsempfinden und 
eine positive Identifikation mit dem Quartier resp. mit 
der Nachbarschaft können wiederum als unsichtbare 
Hemmschwelle gegen gewaltsames Verhalten wirken.

Zusammenarbeit zwischen den Akteuren sicherstellen: 
Da ein vielschichtiges Netz von unterschiedlichen Grup-
pen Anspruch auf den öffentlichen Raum erhebt, soll-
ten Präventionsangebote die Zusammenarbeit zwischen 
den beteiligten Gruppen sowie Institutionen anstreben. 
Um nachhaltige Gewaltprävention zu betreiben, sollte 
mit den unterschiedlichen kommunalen und privaten 
Akteuren (Jugendliche, Jugendarbeit, Polizei, Baude-
partement, Justiz, Quartiermanagement, Anwohnerin-
nen und Anwohner, Dorfladen, Alterswohnheime etc.) 
zusammengearbeitet werden. So können die Bedingun-
gen, die ein problematisches Verhalten von Jugendli-
chen bzw. Jugendgewalt begünstigen, ganzheitlich und 
nachhaltig verändert werden.

Umfassende Prävention anbieten: Da viele Risiko- bzw. 
Schutzfaktoren kontextueller Art sind, sollten Präven-
tionsangebote in öffentlichen Räumen nicht nur ver-
haltensorientiert, sondern immer auch strukturori-
entiert sein, d.h. sich mit dem Sozialraum (Umwelt, 
Lebensraum) der Jugendlichen befassen und auf Ver-
änderungen im Quartier, seiner Infrastruktur, Ange-
bote etc. hinwirken. Es sollte über das zu verhindernde 
Gewaltphänomen hinausgedacht werden. Soziale Risi-
kofaktoren (z.B. hohe Arbeitslosigkeit, fehlende sozi-
ale Netzwerke, geringe soziale Unterstützung) oder 
deren räumliche Manifestation (z.B. Vandalismus, Litte-
ring) sollten in die Konzeption und Umsetzung der Prä-
ventionsangebote einbezogen werden. Solche Ansätze 
können im Rahmen ein und desselben Programms an 
unterschiedlichen Faktoren ansetzen.



KRITERIEN ZU FREIZEITORIENTIERTEN PRÄVENTIONS-
ANGEBOTEN

Klare Strukturierung der Präventionsangebote sicher-
stellen: Präventionsangebote im Freizeitbereich, bei-
spielsweise im Rahmen von Sportaktivitäten, sollten 
auf vorab definierte Themen und auf klare Ziele fokus-
sieren, gut konzipiert sein und professionell umgesetzt 
werden. Unstrukturierte Angebote können der Gefähr-
dung von Jugendlichen weniger entgegenwirken bzw. 
diese sogar verstärken.

Motivation der Jugendlichen nutzen: Präventionsange-
bote in der Freizeit sollten Jugendliche über intrinsische 
Motivationsfaktoren, d.h. Spass, körperliche Fitness, 
positiven sozialen Austausch etc. zur Teilnahme anre-
gen. Durch die intrinsische Motivation können die Teil-
nehmendenzahlen und die Teilnahmekonstanz gefördert 
werden, was eine Grundvoraussetzung für präventive 
Effekte ist.

Positive Beziehungen zu Erwachsenen und Peers för-
dern: Den Teilnehmenden der Präventionsangebote 
sollte durch die Angebote ermöglicht werden, positive 
Beziehungen zu Erwachsenen und Peers aufzubauen 
und dadurch positive Rollenbilder bezüglich Einstellun-
gen und Verhalten kennenzulernen. Die Förderung posi-
tiver Beziehungen leistet einen wesentlichen Beitrag für 
die Gewaltprävention, da sie einen zentralen Schutzfak-
tor für gefährdete Jugendliche darstellen. Präventions-
angebote sollten zudem den Teilnehmenden helfen, mit 
negativem Peer-Einfluss umzugehen.

Soziale Kompetenzen und Schutzfaktoren fördern: In 
Hinblick auf Gewaltprävention im Freizeitbereich sind 
Präventionsangebote erfolgversprechend, die auf die 
Förderung von Schutzfaktoren und entsprechende 
Kompetenzen der Jugendlichen sowie deren prosozi-
ale Werte abzielen. Angebote zur Förderung von Schutz-
faktoren zeigen mehr Wirkung als Angebote, welche 
spezifisch auf die Minderung von Risikofaktoren fokus-
sieren. Ressourcenorientierte Ansätze sollten dement-
sprechend bevorzugt und der Fokus auf die gewünsch-
ten Verhaltensweisen gelegt werden.

Alkoholkonsum einschränken: Der Konsum von Al  kohol 
gilt als wichtiger individueller Risikofaktor in Bezug auf 
Jugendgewalt. Er hat oftmals eine enthemmende Wir-
kung und begünstigt damit die gewaltsame Eskala-
tion von Konflikten. Es wird als Risikofaktor betrachtet, 

dass Jugendliche fast rund um die Uhr Zugang zu Alko-
hol haben. In Bezug auf Gewaltprävention im Bereich 
 Freizeit sollte deshalb auch dem Alkoholkonsum grosse 
Aufmerksamkeit geschenkt werden. Festzuhalten gilt 
aber auch, dass der grösste Teil der Jugendlichen, 
die Alkohol konsumieren, kein gewalttätiges Verhal-
ten  zeigen.

SCHLUSSFOLGERUNGEN

Die aufgeführten Arbeitsphasen und Good-Practice-Kri-
terien bilden einen Rahmen und geben Orientierung 
für die Auswahl, die Anpassung oder die Entwick-
lung von präventiven Angeboten und Massnahmen im 
Bereich der Prävention von Jugendgewalt, hier spezi-
ell für den Bereich Sozialraum. Die Berücksichtigung 
der Arbeitsphasen erhöht die Wahrscheinlichkeit, dass 
dem jeweiligen Kontext entsprechende Angebote und 
Massnahmen wirksam umgesetzt bzw. nicht passende 
Angebote und Massnahmen verworfen werden können. 
Zudem fördert die fundierte Reflexion (Evaluation) das 
Wissen und somit die Qualität von präventiven Mass-
nahmen über die einzelnen Angebote hinaus. 

Die inhaltlichen Good-Practice-Kriterien zur Präven-
tion von Jugendgewalt sind eine systematische und auf 
die wesentlichen Aussagen konzentrierte Aufbereitung 
der aktuellen wissenschaftlichen Literatur zum Thema. 
Mit der bewussten Fokussierung auf wenige, aber zent-
rale Kriterien in Bezug auf die einzelnen Handlungsfel-
der und somit den Verzicht auf eine weitergehende Dif-
ferenzierung der Kriterien werden die Anwendbarkeit 
und Lesbarkeit und somit auch der Nutzen des Leitfa-
dens erhöht. Die inhaltlichen Kriterien haben Anspruch 
auf Allgemeingültigkeit, lassen aber den notwendi-
gen Handlungsspielraum, um sie dem Kontext und den 
jeweiligen Herausforderungen entsprechend anzupas-
sen und anzuwenden. 

Prävention von Jugendgewalt, das zeigen die Kriterien 
deutlich, ist nicht die Arbeit von Einzelpersonen oder 
eine einmalige und punktuelle Arbeit. Die koordinierte 
Zusammenarbeit, die respektvolle Einbindung aller 
beteiligten Personen und Institutionen, die Berück-
sichtigung der Vielfältigkeit und die professionelle Her-
angehensweise sind entscheidend für eine gelingende 
Prävention.
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